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Bekanntmachungen

Stadt Zülpich Zülpich, 09.06.2015 
Der Bürgermeister

BEKANNTMACHUNG
Die 4. Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Tourismus 
und Demografie findet auf Einladung des Ausschussvorsitzenden 

Theo Schwellnuss am Mittwoch, 24.06.2015, 18:00 Uhr, 
in der Bürgerbegegnungsstätte "Martinskirche" statt.

TAGESORDNUNG:
A.) Öffentlicher Sitzungsteil
1. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der Beschlussfähigkeit
2. Anerkennung der Tagesordnung im öffentlichen Sitzungsteil
3. Beschlusskontrolle im öffentlichen Sitzungsteil
4. Bevölkerungsprognose Stadt Zülpich
5. Aufstellung Bebauungsplan Nr. 61/4 Füssenich Alderikusgraben

1) Erneuter Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB
2) Beschluss zur Offenlage gem. § 3 Abs. 2 u. § 4 Abs. 2 BauGB

6. Aufstellung Bebauungsplan Nr. 11/64  Zülpich Seegärten II. Bauabschnitt
a) Erneuter Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB
b) Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 u. § 4 Abs. 1 BauGB

7. Aufstellung Bebauungsplan Nr. 11/65 Zülpich "Steinfelder Straße"

Stadt Zülpich Zülpich, 09.06.2015
Der Bürgermeister

BEKANNTMACHUNG
Die 4. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses findet 

auf Einladung des Ausschussvorsitzenden Leo Wolter 
am Dienstag, 23.06.2015, 17:00 Uhr, im Sitzungssaal 

des Rathauses der Stadt Zülpich statt.
TAGESORDNUNG:
A.)Öffentlicher Sitzungsteil
1. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der Beschlussfähigkeit
2. Anerkennung der Tagesordnung im öffentlichen Sitzungsteil
3. Feststellung des Jahresabschlusses der Stadt Zülpich für das Haushaltsjahr

2012 und Entlastung des Bürgermeisters
4. Anfragen nach § 17 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Rates der Stadt Zülpich

und seiner Ausschüsse zum öffentlichen Sitzungsteil
5. Mitteilungen der Verwaltung zum öffentlichen Sitzungsteil
B.)Nichtöffentlicher Sitzungsteil
6. Anerkennung der Tagesordnung im nichtöffentlichen Sitzungsteil
7. Prüfungsberichte des Kreises Euskirchen zu den Prüfungsfeldern:

- "Vom Kreis Euskirchen zur Durchführung übertragene Aufgaben im Bereich
Sozialhilfe (einschließlich Grundsicherung im Alter und Erwerbsminde-
rung)"

- Haushaltsjahr 2012-
- "Vom Kreis Euskirchen zur Durchführung übertragene Aufgaben im

Zusammenhang mit der Erhebung von Elternbeiträgen für den Besuch von
Tageseinrichtungen für Kinder der Stadt Zülpich"

- Haushaltsjahr 2012-
8. Behandlung von Themen aus vorangegangenen Sitzungen
9. Durchführung von Prüfungen
10. Bestellung von Wirtschaftsprüfern für die Prüfung des Jahresabschlusses und

des Gesamtabschlusses der Stadt Zülpich für das Haushaltsjahr 2013
11. Anfragen nach § 17 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Rates der Stadt Zülpich

und seiner Ausschüsse zum nichtöffentlichen Sitzungsteil
12. Mitteilungen der Verwaltung zum nichtöffentlichen Sitzungsteil
(Änderungen und Erweiterungen der Beratungspunkte bleiben vorbehalten)
Die Einladung zur Sitzung und die endgültige Tagesordnung können Sie zehn
Tage vor dem Sitzungstermin im Aushangkasten der Stadt Zülpich, Rathaus,
Haupteingang, Markt 21, 53909 Zülpich einsehen oder finden Sie im Internet
unter www.zuelpich.de, ebenso diese Bekanntmachung.
Bitte wählen Sie auf der Startseite die Rubrik <Amtliche Bekanntmachungen>.
Details finden Sie dann im Ratsinformationssystem unter der Rubrik
<Rathaus und Politik – Sitzungsdienst>.
Sofern Sie als Zuhörer am öffentlichen Sitzungsteil teilnehmen möchten, sind Sie
hierzu recht herzlich eingeladen.

Albert Bergmann
Bürgermeister
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Stadt Zülpich Zülpich, 09.06.2015
Der Bürgermeister

BEKANNTMACHUNG
Die 4. Sitzung des Ausschusses für Schulen, Soziales, Sport und

Kultur findet auf Einladung des Ausschussvorsitzenden Timm Fischer
am Montag, 29.06.2015, 18:00 Uhr, 

in der Bürgerbegegnungsstätte "Martinskirche" statt.
TAGESORDNUNG:
A.) Öffentlicher Sitzungsteil
1. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der Beschlussfähigkeit
2. Anerkennung der Tagesordnung im öffentlichen Sitzungsteil
3. Beschlusskontrolle im öffentlichen Sitzungsteil
4. Verpflichtung von beratenden Mitgliedern
5. Vorstellung der Schülervertretungen der weiterführenden Schulen
6. Vorstellung des künftigen Leiters der Karl von Lutzenberger Realschule
7. Schulentwicklungsplanung der Stadt Zülpich im Bereich der weiterführen-

den Schulen;
- Ergebnis der schulformbezogenen Elternbefragung

8. Anträge
8.1 Aufkündigung des Kindergartenkonsens im Kreis Euskirchen durch die

Gemeinde Bad Münstereifel;
- Antrag der SPD-Fraktion vom 07.06.2015

9. Anfragen nach § 17 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Rates der Stadt
Zülpich und seiner Ausschüsse zum öffentlichen Sitzungsteil

10. Mitteilungen der Verwaltung zum öffentlichen Sitzungsteil
10.1 Unterbringung der Asylsuchenden;

- Aktueller Sachstandsbericht
B.) Nichtöffentlicher Sitzungsteil
11. Anerkennung der Tagesordnung im nichtöffentlichen Sitzungsteil
12. Beschlusskontrolle im nichtöffentlichen Sitzungsteil
13. Anfragen nach § 17 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Rates der Stadt

Zülpich und seiner Ausschüsse zum nichtöffentlichen Sitzungsteil
14. Mitteilungen der Verwaltung zum nichtöffentlichen Sitzungsteil
(Änderungen und Erweiterungen der Beratungspunkte bleiben vorbehalten)
Die Einladung zur Sitzung und die endgültige Tagesordnung können Sie zehn
Tage vor dem Sitzungstermin im Aushangkasten der Stadt Zülpich, Rathaus,
Haupteingang, Markt 21, 53909 Zülpich einsehen oder finden Sie im Internet
unter www.zuelpich.de, ebenso diese Bekanntmachung.
Bitte wählen Sie auf der Startseite die Rubrik <Amtliche Bekanntmachungen>.
Details finden Sie dann im Ratsinformationssystem unter der Rubrik
<Rathaus und Politik – Sitzungsdienst>.
Sofern Sie als Zuhörer am öffentlichen Sitzungsteil teilnehmen möchten, sind Sie
hierzu recht herzlich eingeladen.
Albert Bergmann
Bürgermeister

8. Anträge
8.1 Feldhamster in Zülpich;

- Antrag der SPD-Fraktion vom 07.06.2015
9. Anfragen nach § 17 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Rates der Stadt Zülpich

und seiner Ausschüsse zum öffentlichen Sitzungsteil
10. Mitteilungen der Verwaltung zum öffentlichen Sitzungsteil
B.)Nichtöffentlicher Sitzungsteil
11. Anerkennung der Tagesordnung im nichtöffentlichen Sitzungsteil
12. Beschlusskontrolle im nichtöffentlichen Sitzungsteil
13. Anfragen nach § 17 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Rates der Stadt Zülpich

und seiner Ausschüsse zum nichtöffentlichen Sitzungsteil
14. Mitteilungen der Verwaltung zum nichtöffentlichen Sitzungsteil
(Änderungen und Erweiterungen der Beratungspunkte bleiben vorbehalten)
Die Einladung zur Sitzung und die endgültige Tagesordnung können Sie zehn
Tage vor dem Sitzungstermin im Aushangkasten der Stadt Zülpich, Rathaus,
Haupteingang, Markt 21, 53909 Zülpich einsehen oder finden Sie im Internet
unter www.zuelpich.de, ebenso diese Bekanntmachung.
Bitte wählen Sie auf der Startseite die Rubrik <Amtliche Bekanntmachungen>.
Details finden Sie dann im Ratsinformationssystem unter der Rubrik
<Rathaus und Politik – Sitzungsdienst>.
Sofern Sie als Zuhörer am öffentlichen Sitzungsteil teilnehmen möchten, sind Sie
hierzu recht herzlich eingeladen.
Albert Bergmann
Bürgermeister

Bekanntmachung
Aufgrund des § 18 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit in der
Fassung der Bekanntmachung vom 01.10.1979 (GV NRW, S. 621), zuletzt geän-
dert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 23.10.2012 (GV. NRW. S. 474) in Verbin-
dung mit § 4 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
(EigVO) in der Fassung vom 16.11.2004 (GV. NRW S. 644, ber. 2005 S. 15),
zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 13.08.2012 (GV. NRW. 
S. 296) und den §§ 4 und 9 der Betriebssatzung des Wasserlei-tungszweckver-
bandes Gödersheim vom 22.12.1999, zuletzt geändert durch die 4. Satzung zur
Änderung der Betriebssatzung des Wasserleitungszweckverbandes Gödersheim
vom 15.12.2011, hat die Verbandsversammlung des Wasserleitungszweckver-
bandes Gödersheim am 17.12.2014 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1
Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 wird wie folgt festgesetzt:
Im Erfolgsplan auf Erträge 1.205.800 EUR Aufwendungen 1.205.800 EUR
Im Vermögensplan auf Einnahmen 879.000 EUR Ausgaben 878.900 EUR

§ 2
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Ausgaben
des Vermögensplanes erforderlich ist, wird festgesetzt auf 555.200 EUR.

§ 3
Im Vermögensplan sind die Ausgabenansätze gegenseitig deckungsfähig. Die
Ansätze sind bis zur Abrechnung der einzelnen Maßnahmen übertragbar.

§ 4
Verpflichtungsermächtigungen werden auf 0 EUR festgesetzt.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben
in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf 500.000 EUR.

Bekanntmachungsanordnung
Der vorstehende Wirtschaftsplan für das Jahr 2015 wird hiermit öffentlich
bekannt gemacht. Der Wirtschaftsplan wurde am 18.12.2014 der Aufsichtsbe-
hörde angezeigt.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein Westfalen in Verbindung
mit dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit gegen diese Satzung oder
sonstige ortsrechtliche Bestimmungen beim Zustandekommen dieser Satzung
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Wir sind LEADER-Region! 
Die Kommunen Erftstadt, Nörvenich, Vettweiß, Weilerswist und Zülpich  haben
als „Zülpicher Börde“ den Zuschlag für das EU-Förderprogramm erhalten.
Zülpich, Mai 2015
Insgesamt 28 der 43 Bewerberregionen hat das Expertengremium des Ministeri-
ums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des
Landes Nordrhein-Westfalen jetzt als neue „LEADER“-Regionen benannt. Auch
die „Zülpicher Börde“ darf sich ab sofort LEADER-Region nennen. Mit Erftstadt,
Nörvenich, Vettweiß, Weilerswist und Zülpich haben sich fünf Kommunen aus
drei Kreisgebieten gemeinsam als LEADER-Region „Zülpicher Börde“ beworben.
2,3 Millionen Euro stellt die Europäische Union mit diesem Förderprogramm für
die „Zülpicher Börde“ zur Verfügung. Das Geld wird bis 2020 in Projekte aus der
Bürgerschaft investiert, die zur Entwicklung des ländlichen Raumes unter ande-
rem in den Bereichen Lebensqualität, Wirtschaft, Soziales, Tourismus und Ehren-
amt beitragen. Mehr als 60 solcher Projekte haben die Bürgerinnen und Bürger
der „Zülpicher Börde“ bereits in die Bewerbung eingegeben.
„Mit der Förderzusage zur LEADER-Region Zülpicher Börde wächst eine Land-
schaft zusammen, die kulturell und geographisch gesehen schon lange eine
Einheit ist. Die beteiligten Kommunen haben in der Vergangenheit über die Kreis-
grenzen hinweg im Rahmen ihrer Möglichkeiten zusammengearbeitet. Jetzt kann
mit den EU-Fördermitteln zur LEADER-Region diese erfolgreiche Zusammenar-
beit zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger ausgeweitet werden“, sagt Ulf Hürt-
gen, Beigeordneter der Stadt Zülpich.
Weitere Informationen sowie die gesamte Bewerbung zur „LEADER-Region Zülpi-
cher Börde“ finden Sie im Internet unter www.zuelpicherboerde.de .

Der Bürgermeister informiert
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht
werden können, es sei denn
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige-

verfahren wurde nicht durchgeführt,
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung ist nicht ordnungsgemäß

öffentlich bekannt gemacht worden,
c) der Verbandsvorsteher hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem Verband vorher gerügt

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden,
die den Mangel ergibt.

Vettweiß, den 05.02.2015
Der Vorsitzende der Verbandsversammlung
Lothar Pörtner

Unfallschaden?
Kfz-Sachverständigenbüro

Hollstein
Zülpich, Bonner Straße 3, Tel.: 0 22 52 / 44 14

Ihre Stimme zählt – Ihre Hilfe auch!
Freiwillige Wahlhelferinnen und Wahlhelfer gesucht

Liebe Bürgerinnen und Bürger!
In diesem Jahr finden im Gebiet der Stadt
Zülpich wieder zwei bedeutende Wahlen
statt.
Am Sonntag, 13. September 2015 werden
die Wahlen von Bürgermeistern und Land-
räten in Nordrhein-Westfalen (Bürgermeis-
ter der Stadt Zülpich, Landrat des Kreises
Euskirchen) durchgeführt. Bei diesen
Wahlen kann es, je nach Wahlergebnis, zu

einer zusätzlichen Stichwahl zwischen zwei Bewerber/innen kommen. Diese
eventuelle Stichwahl findet dann am Sonntag, 27. September 2015, statt.

Für die ordnungsgemäße Abwicklung dieser wichtigen demokratischen Entschei-
dungen bin ich auf Ihre Mithilfe angewiesen. Ich bitte Sie herzlich, diese Wahlen
in einem Stimmlokal als Mitglied eines Wahlvorstandes zu unterstützen, sofern
Sie das 16. Lebensjahr vollendet haben!

Die wesentlichen Aufgaben des Wahlvorstandes sind die Abwicklung des Wahlge-
schäftes am Wahltag und die Ermittlung der einzelnen Wahlergebnisse.

Für diejenigen, die bisher bei keiner Wahl im Einsatz waren, noch ein paar allge-
meine Hinweise:

➢ Sie brauchen keine besonderen Vorkenntnisse. Wir bieten entsprechend
kurze Schulungen durch das Wahlbüro der Stadt Zülpich bzw. Einweisungen
durch die Wahlvorsteher an.

➢ Am Wahlsonntag (08.00 Uhr bis 18.00 Uhr) können Sie nach Absprache im
Stimmbezirk Pausen einlegen. Teilen Sie sich den Sonntag mit Ihrem Team 
im Stimmlokal ein. Erst wenn es um 18.00 Uhr bei der Stimmenauszählung
spannend wird, muss das gesamte Team wieder anwesend sein.

Für die Mitwirkung im Wahlvorstand gibt es zwar keine üppige Entlohnung, aber
als kleiner Ausgleich für das Engagement wird ein Erfrischungsgeld von 30,- €
ausgezahlt.

Ich bitte Sie herzlich, sich bis zum 17.07.2015 bei Herrn Weiß, Tel. 02252/52-
227 oder per Mail an hpweiss@stadt-zuelpich.de

zu melden.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!!!

Es grüßt Sie herzlich

gez.
Albert Bergmann
Wahlleiter
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Sprechtag des Bürgermeisters
Als Bürgermeister der Stadt Zülpich ist es mir ein persönliches Anliegen, für die
Bürgerinnen und Bürger stets ein offenes Ohr zu haben. Daher werden in regel-
mäßigen Abständen Sprechstunden durchgeführt, in denen Sie sich mit Ihren
Ideen, Wünschen und Anliegen direkt an mich wenden können.
Mein letzter Sprechtag vor den Sommerferien findet statt am

Donnerstag, den 25. Juni 2015, 
von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr

in der Dorfhalle in Niederelvenich, Wichtericher Straße.
Wenn Sie den Bürgermeistersprechtag in Anspruch nehmen möchten, können Sie
sich bereits vorher telefonisch im Vorzimmer des Bürgermeisters, Markt 21,
(Altbau, I. Etage), bei Frau Havenith, Telefon 52-211, anmelden.
Erfahrungsgemäß sind die Bürgermeistersprechstunden gut besucht. Um die
Gesprächszeit optimal nutzen zu können, ist es sinnvoll, bereits bei der Anmel-
dung über das Thema zu informieren.
Ich freue mich auf Ihren Besuch.
Ihr
Albert Bergmann
Bürgermeister

ACHTUNG !!!
TERMINE AMTSBLATT 2015

Wichtig für alle Schulen, Vereine und sonstige Institutionen
Gerne nehmen wir Ihre Mitteilungen in das Amtsblatt der Stadt Zülpich auf.
Wir möchten Sie jedoch bitten, bis zum jeweiligen Redaktionsschluss Ihre Unter-
lagen bei der u.a. Adresse einzureichen. Der Redaktionsschluss ist immer
dienstags. Unterlagen die nach diesem Termin eingehen, können leider keine
Berücksichtigung finden und werden, falls möglich, für die nachfolgende
Ausgabe verwendet.

Damit Ihre Berichte optimal verarbeitet werden können bitten wir Sie, Ihre Texte
in Datei-Form (Microsoft Word oder PDF-Format) zu senden.
Fotos können nur in digitaler Form berücksichtigt werden, diese müssen im
Dateiformat jpg beigefügt sein. Es wird gebeten, Fotos, die in einer Word-Datei
eingebettet sind, nochmals gesondert als JPG-Datei beizufügen. Diese Dateien
können Sie per E-Mail an die Stadtverwaltung senden.

Die Redaktion behält sich für den Abdruck die Auswahl der jeweiligen
Berichte und Termine vor.
Ihre Mitteilungen können zu den unten angegebenen Terminen eingesandt oder
abgegeben werden:

Stadtverwaltung Zülpich,  Frau Havenith, Zimmer 132, Telefon: 02252 / 52 – 211, 
E-Mail: amtsblatt@stadt-zuelpich.de
Redaktionsschluss Erscheinungsdatum
07.07.2015 17.07.2015
04.08.2015 14.08.2015
15.09.2015 25.09.2015
20.10.2015 30.10.2015
10.11.2015 20.11.2015
08.12.2015 18.12.2015
Änderungen vorbehalten!!!

Beiträge von Vereinen und Institutionen 
im Amtsblatt der Stadt Zülpich

Liebe Leserinnen und Leser sowie „Mitredakteure“!
Das Amtsblatt der Stadt Zülpich ist unser Organ, um diverse Themen und Infor-
mationen den Zülpicher Bürgerinnen und Bürgern näher zu bringen.  Die Redak-
tion  des Amtsblattes begrüßt es daher immer wieder, dass interessante Berichte
und Fotos von Vereinen und sonstigen Institutionen zur Veröffentlichung im
Amtsblatt bereitgestellt werden.
Die vorrangige Aufgabe unseres Amtsblattes besteht jedoch in seiner Eigenschaft
als das amtliche Bekanntmachungsorgan der Stadt Zülpich und hierfür
müssen auch die entsprechenden Seiten vorgehalten werden. 
Dieses Amtsblatt finanziert sich jedoch nicht wie manch andere Publikation aus
den Anzeigen, sondern wird originär von der Stadt Zülpich finanziert, damit die
redaktionelle Unabhängigkeit und Überparteilichkeit gewährleistet ist. Im
Rahmen dieses Vertragswerkes können immer wieder Überkapazitäten an Seiten
den Vereinen und Institutionen zur kostenfreien Nutzung überlassen werden.
Dies kann nur in einem beschränkten Maße geschehen. Damit eine gewisse
Chancengleichheit gewährleistet ist, müssen wir aufgrund des glücklicherweise

großen Interesses die Bildanzahl auf 2 und die Länge der Artikel auf ca. 2.500
Zeichen beschränken.
Um die Aktualität des Amtsblattes zu erhöhen, wird ein verstärktes Augenmerk
auf die Ankündigung von Veranstaltungen als auf Nachberichte gelegt.
Da häufig die Kapazitätsgrenze erreicht ist, muss die Redaktion leider manche
Artikel kürzen oder ganz auf die Publikation verzichten. Dies geschieht natürlich
nicht willkürlich, sondern angepasst an das Interesse der Leser an dem Artikel.
Hierbei wird natürlich häufig auf Artikel verzichtet, die schon in anderen allge-
mein zugänglichen Wochenzeitschriften veröffentlicht worden sind.
Die Redaktion macht es sich stets nicht leicht, entsprechend eingereichte Artikel
zu kürzen bzw. gar nicht zu veröffentlichen, muss dies jedoch häufig durchfüh-
ren, um den Seitenumfang des Amtsblattes nicht zu überschreiten.
Besonders wird nochmals darauf hingewiesen, dass im Sinne des Pressegesetztes
kein Anspruch auf eine Veröffentlichung besteht. Es wird jedoch stets versucht,
im Rahmen der Gleichbehandlung und der Fairness möglichst viele Beiträge zu
berücksichtigen.
Ich bitte Sie in diesem Sinne um Ihr Verständnis!
Ihr
Albert Bergmann
Bürgermeister

B E K A N N T M A C H U N G
Weitergabe der Altersjubiläen an Presse und Mitglieder 

kommunaler Vertretungskörperschaften
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
im Meldegesetz ist vorgeschrieben, dass Ihr Geburtstag nur dann weitergegeben
werden darf, wenn Sie zuvor schriftlich Ihre Einwilligung zur Weitergabe gegeben
haben (§ 35 Abs. 3 des Meldegesetzes).
Die Weitergabe von Jubiläen beispielsweise an den Bürgermeister zwecks 
Gratulation kann jedoch auch weiterhin ohne vorhergehende Einwilligung des
betroffenen Einwohners erfolgen.
Wichtig für den Jahrgang 1945:
Wenn Sie an einer Veröffentlichung Ihres Geburtstages (ab 70 Jahre), der im Jahr
2015 erstmals eventuell zur Veröffentlichung ansteht, einverstanden sind, füllen
Sie bitte die unten stehende Erklärung aus und senden sie unterschrieben an die
Stadtverwaltung Zülpich, Frau Havenith, Markt 21, 53909 Zülpich, zurück.
Wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Geburtstag veröffentlicht wird, brauchen Sie
nichts zu unternehmen.
Es grüßt Sie herzlich
Albert Bergmann
Bürgermeister
Bitte hier abtrennen:
_______________________________________________________

Absenderangaben:

_________________________________

____________________________________________  Geburtsdatum 

53909 Zülpich

Einverständniserklärung:
Gem. § 35 Abs. 3 des Meldegesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom
13.07.1982 in der derzeit gültigen Fassung gebe ich hiermit mein Einverständnis zur
Weitergabe meiner Alters- und Ehejubiläumsdaten an Mitglieder parlamentarischer
und kommunaler Vertretungskörperschaften sowie Presse und Rundfunk.
_______________________________________________________

Unterschrift

Das Standesamt informiert
Auch im Jahr 2015 bietet sich wieder die Möglichkeit in Zülpich auch  an einem
Samstag standesamtlich zu heiraten. Die Eheschließungen finden grundsätzlich in
der „Bürgerbegegnungsstätte Martinskirche“ statt. Für diese Eheschließungen sind
folgende Termine 
04. Juli 2015
22. August 2015
12. September 2015

Die Eheschließungen an diesen Samstagen beschränken sich auf die Vormittags-
stunden. Für die Vornahme der Eheschließungen außerhalb der üblichen Öffnungs-
zeiten des Standesamtes (Samstagseheschließung) wird eine zusätzliche Gebühr 
i. H. v. 66,00 € erhoben.
Für die Beantwortung weiterer Fragen stehen Ihnen Frau Pick, Tel. 02252/52-223
oder Herr Schmitz, Tel. 02252/52-224 zur Verfügung.

24. Oktober 2015
21. November 2015
12. Dezember 2015
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N A C H R U F
Am 16. Mai 2015 verstarb im Alter von 68 Jahren

HERR HERMANN-JOSEF SCHÄFER
aus Köln-Meschenich, Alte Fischenicher Straße 38.

Der Verstorbene war von Juli 1987 bis Juli 2007 als Klärmeister
im Dienste der Stadt Zülpich.

Die Stadt Zülpich dankt dem Verstorbenen für sein verdienstvolles
Wirken und wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Ulf Hürtgen Thorsten Hübner
Beigeordneter Personalratsvorsitzender

www.porschen-bergsch.de

DER 
MEDIEN-
DIENST-
LEISTER

Am Roßpfad 8 • 52399 Merzenich 
Tel. (0 24 21) 7 39 12 Fax (0 24 21) 97 24 01 o. 73011

info@porschen-bergsch.de 
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Sommerzeit -Badespaß 
Befüllung von privaten Schwimmbecken Abwassergebühren 
Bei der Anschaffung von privaten Schwimmbecken stellt sich dem Gebührenzahler
immer wieder die Frage, ob für die Wassermengen, die in den Pool eingefüllt
werden auch Abwassergebühren, insbesondere Schmutzwassergebühren, anfallen. 
Die Schwimmbecken werden teils unterschiedlich betrieben. Zum einen ist es
üblich, größere Becken einmal zu befüllen und das Wasser über mehrere Jahre
in den Becken zu belassen. Das Wasser wird dann aber mit chemischen Mittel
behandelt, um z. B. eine Verkeimung zu verhindern (z. B. durch Chlorung). Dies
erfolgt auch dann, wenn das im Becken befindliche Wasser in einer entspre-
chenden Anlage gefiltert wird. Filter eignen sich nur dazu, Schwebstoffe bis zu
einer gewissen Größenordung aus dem Wasser zu entfernen. 
Das in den Becken befindliche Wasser wird durch den Menschen entsprechend
genutzt und dadurch in seinen Eigenschaften auch entsprechend geändert. Die
Änderung der Eigenschaft des Wassers muß nicht erheblich sein. Der Bundesge-
richtshof beschreibt als Abwasser eine Flüssigkeit, die infolge einer Beeinflus-
sung in seiner Brauchbarkeit gemindert  worden ist und deshalb abgeleitet
werden soll. Das Oberverwaltungsgericht Münster hat in seinem Urteil vom
12.11.1984 (ZfW 1985,197) dargelegt, dass für die Einstufung als Abwasser der
Ursprung, die Verwendungsmöglichkeit, der Schadstoffgehalt sowie die Höhe des
Wasseranteils der Flüssigkeit unerheblich sind. Abwasser ist nach vom v. g. Urteil
sämtliches Wasser, welches infolge einer Beeinflussung in seinen Eigenschaften
verändert worden ist. 
Weiterhin differenziert § 51 Abs. 1 LWG das Abwasser in Schmutzwasser und
Niederschlagswasser. Unter dem Begriff Schmutzwasser ist das durch häuslichen,
gewerblichen, landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch in seinen Eigen-
schaften veränderte und das bei Trockenwetter damit zusammen abfließende
Wasser bestimmt. Schwimmbadwasser ist eindeutig dieser Definition zuzuord-
nen, da es alleine schon durch das Baden im Schwimmbad in seinen Eigen-
schaften verändert wird (insbesondere auch aus hygienischer Sicht) und auch
teils erwärmt ist. Dabei ist noch nicht einmal ausschlaggebend, dass das
Schwimmbadwasser z. B. durch Chlor desinfektioniert wird. Alleine durch den
menschlichen Gebrauch erfüllt das Schwimmbadwasser den Begriff des
Schmutzwassers. 
Entsprechend dieser Darlegungen ist das in Schwimmbecken befindliche Wasser
als Abwasser einzustufen. Alleine durch die Zugabe von Chlor oder durch
Badende wird das Schwimmbadwasser bereits in seiner Eigenschaft (ob

Bekanntmachung Wasser- und 
Bodenverband Bessenich

Die Beitragshebeliste des Wasser- und Bodenverbandes Bessenich für die
Beitragserhebung 2015 liegt in der Wohnung des Verbandsvorstehers Herrn
Wilfried Rick, Bitzgasse 1, 53909 Zülpich-Bessenich,
zur Einsicht der Mitglieder aus.
Einwendungen hiergegen sind in einer Frist von 4 Wochen beim Verbandsvorste-
her geltend zu machen.
Zülpich-Bessenich, 05.06.2015
gez. Wilfried Rick
Verbandsvorsteher

chemisch oder biologisch) verändert. Frischwasser, welches zur Befüllung der
Schwimmbecken verwendet worden ist, ist daher vom Frischwasserabzug grund-
sätzlich ausgeschlossen, weil es als Schmutzwasser im Sinne des § 54 Abs. 1 Satz
1 Nr. 1 WHG zu entsorgen ist. Insbesondere kann dieses Beckenwasser, was
regelmäßig unter anderen Zusatzstoffen wie etwa Chlor versetzt ist, nicht zur
Garten-und Grünanlagenbewässerung eingesetzt werden, weil dieses als eine
gesetzeswidrige Schmutzwasserbeseitigung anzusehen ist. Insofern besteht auch
eine Abwasserbeseitigungspflicht der zuständigen Gemeinde, eine andere Verfah-
rensweise ist nicht gesetzeskonform. 

Mit diesen Ausführungen wird klargestellt, dass Wasser aus Schwimm-
becken in jedem Fall als Abwasser zu behandeln ist, d. h. bei Entlee-
rung des Beckens der öffentlichen Kanalisation zuzuführen ist und
hierfür folglich Abwassergebühren (Schmutzwassergebühren) zu
zahlen sind. 
Alle Betreiber eines Schwimmbeckens werden hiermit aufgefordert, im vorste-
henden Sinne zu verfahren. Zuwiderhandlungen werden mit Ordnungsgeld
geahndet. 
Soweit eine Entsorgung über die grundstücksmäßige Kanalisation nicht möglich
ist, kann unsererseits, auf vorherigen Antrag hin, die unmittelbare Einleitung in
die öffentliche Abwasserleitung (z. B. Einleitung in einen Straßeneinlaufschacht
mittels Pumpe) zugelassen werden. 

Für Rückfragen steht Ihnen Frau Bausch, Tel. 52-285 gerne zur Verfügung 
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STELLENAUSSCHREIBUNG
Die Stadt Zülpich stellt zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine(n)

„Mitarbeiter/in“
als Teilzeitkraft im Forum Zülpich ein.
für Rentner, die noch in der Lage sind, entsprechende Tätigkeiten zu verrich-
ten, in Betracht kommt.

Das Aufgabenfeld umfasst die Unterstützung des Hausmeisters bei der
Aufsicht von städt. Veranstaltungen und bei den üblichen Hausmeistertätig-
keiten (Müllentsorgung, Unterhaltungsarbeiten, Bestuhlung, Betischung
etc.).

Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 7 Stunden.

Der Arbeitseinsatz wird vom Team 402 –Gebäudemanagement – und vom
Hausmeister des Forums mit koordiniert.

Der Lohn richtet sich nach Entgeltgruppe 3 TVöD.

Die Stadt Zülpich hat sich die berufliche Gleichstellung von Frauen zum Ziel
gesetzt. Daher sind Bewerbungen von Frauen besonders erwünscht. Frauen
werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt
berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende
Gründe überwiegen.

Bewerbungen von Schwerbehinderten sind ausdrücklich erwünscht.

Bewerbungen mit den üblichen Bewerbungsunterlagen 
(Lebenslauf, Übersicht über die bisherige Tätigkeit) sind zu richten an:

Stadt Zülpich
Postfach 1354
53905 Zülpich

Außensprechtag 
der Schwerbehindertenabteilung

Die Abteilung 50 (Schwerbehindertenrecht - ehemaliges Versorgungs-
amt) des Kreises Euskirchen lädt zum nächsten Außensprechtag ein.

Dieser Außensprechtag soll am
Dienstag, den 14.07.2015 von 08.00 – 12.00 Uhr

in der Stadtverwaltung Schleiden
Blankenheimer Straße 2, Zimmer 29 (Kfz-Zulassung)

53937 Schleiden
stattfinden.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Wichtiger Hinweis:
Die Außensprechtage finden seit Januar 2015 immer am 2. Dienstag im
Monat statt.

Bundessieger Jugend Musiziert 
Preisträgerkonzert der Manfred Vetter-Stiftung 

in der Remise auf Burg Langendorf
Die „Besonderen Besetzungen“ bei Jugend
musiziert sind seit vielen Jahren Ziel der
Förderung durch die Manfred-Vetter-Stiftung
für Kunst und Kultur. In dieser Wertungskate-
gorie treten Ensembles mit 2 bis 13 Spielern
an – in spannendsten Besetzungen und mit
faszinierender Musikliteratur in den Berei-
chen der Alten Musik, der Klassik und
Romantik sowie der Neuen Musik.
Das ‚Konzert in der Remise‘ am Samstag, 20.
Juni um 19:00 Uhr wird u. a. von den aktuel-
len Bundespreisträgern des Jahres 2015
bestritten, die beim Bundeswettbewerb an
Pfingsten einen ersten Preis errungen haben
und den Sonderpreis der Manfred-Vetter-Stif-
tung für Kunst und Kultur zugesprochen beka-
men. Alle Mitglieder dieses zwölfköpfigen
Ensembles waren bereits in den vergangenen
Jahren hoch erfolgreich bei Bundeswettbewer-
ben. Da sie nicht nur die Begeisterung zur
Musik verband, sondern auch Freundschaften

entstanden waren, suchten sie gezielt in Eigeninitiative nach Musikliteratur für ihre
zwölf Instrumente. Mit Paul Hindemith’s Kammermusik Nr. 1 op. 24 haben sie ein
wundervolles Werk gefunden, das  Abschluss und Höhepunkt des Preisträger-
konzertes sein wird.
Die beiden Preisträger aus dem Jahr 2014, Jonathan Debus und Julius Schepansky
eröffnen den Konzertabend mit dem Werk ‚Okna‘(Fenster, nach Marc Chagall)
von Petr Eben. Die Jugendakademie Münster kann stolz auf ihre Musikaus -
bildung sein, denn sowohl die Preisträger 2014 wie 2015 kommen aus ihrer
Einrichtung!
Insgesamt werden neun Ensembles bzw. Solisten in z.T. außergewöhnlichen
Besetzungen Musik auf allerhöchstem Niveau präsentieren - ein einmaliges
Musikerlebnis!Man kann fast sicher sein, die jungen Ausnahmetalente in einigen
Jahren  auf großen Podien hören zu können.
Auch in diesem Jahr erfolgt der Kartenverkauf wieder über KölnTicket. Als
Vorverkaufsstelle vor Ort hat die Buchhandlung Reinhardts Lesewald in Zülpich
ein kleines Kartenkontingent zur Verfügung. Eventuelle Restkarten sind an der
Abendkasse erhältlich. Informationen über Restkarten erhalten Sie nur am
Konzerttag unter der Mobil-Nr. 0174 8583445.
Alle Informationen über die ‚Konzerte in der Remise‘ finden Sie unter www.vetter-
konzerte.de oder fordern Sie ein Programmheft an beim Veranstalter: Manfred
Vetter-Stiftung, Eifelstr. 85, 53909 Zülpich-Langendorf.

Schiedsfrauen 
für den Schiedsamtsbezirk Zülpich

Schiedsfrau:
Frau Ingeborg Mahnke
In den Auen 12 b, 53909 Zülpich-Schwerfen, Tel.-Nr. 02252/3930

Stellvertretende Schiedsfrau (nur im Vertretungsfall):
Frau Jeannine Lehser
Linzenich, Ülpenicher Weg 24, 53909 Zülpich, Tel.-Nr. 02252/8356952

Stadt Zülpich erarbeitet z. Zt. 
die Neuauflage der Bürger-

informationsbroschüre 
Die Stadt Zülpich bereitet in enger redaktioneller Zusammenarbeit mit der
Städte-Verlag E. v. Wagner & J. Mitterhuber GmbH aus Fellbach eine Neuauf-
lage der offiziellen Bürgerinformationsbroschüre vor. Diese Publikation ist
ein gefragter Ratgeber mit hohem Informationscharakter für die Bürgerin-
nen und Bürger und Gäste der Stadt. Die Neuauflage ist aufgrund der inzwi-
schen vergriffenen 2. Auflage und einer dringend erforderlichen Aktualisie-
rung der Inhalte angezeigt. Erscheinen wird die neue Bürgerbroschüre, die
einen umfassenden Überblick über verschiedenste Angebote und die zahl-
reichen Institutionen in der Stadt gibt, voraussichtlich Endes des Jahres 2015
in einer Auflagenstärke von 3.000 Exemplaren. In der Neuauflage der
Bürgerinformation, die in hochwertiger, vierfarbiger Qualität gedruckt wird,
stellt die Stadtverwaltung aktuelle Zahlen, Daten und Fakten und alle wichti-
gen Ansprechpartner behördlicher und sozialer Einrichtungen für ihre
Bürger zusammen. So werden etwa Themen wie Rathaus und Verwaltung,
Stadtrat, Schulen, Kindergärten, Bildungseinrichtungen, soziale und medizi-
nische Dienste, Vereine und Verbände, Freizeit und Kultur, Gartenschaupark,
Märkte und Volksfeste redaktionell berücksichtigt und wichtige Informatio-
nen hierzu zusammengetragen. Die Neuauflage der handlichen Broschüre
bietet aktuelle Informationen zu allen Einrichtungen in der Stadt und ist so
ein wichtiger Wegweiser für alle Bürgerinnen und Bürger, sowie interessierte
Besucher.
Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass ausschließlich der Städte-Verlag
E. v. Wagner & J. Mitterhuber GmbH aus Fellbach autorisiert ist die Anzeige-
nakquise für die Broschüre innerhalb Zülpichs zu betreiben. Der Anzeigen-
berater des Verlages, Herr Lennefer, kann sich durch ein offizielles Empfeh-
lungsschreiben der Stadt Zülpich ausweisen und wird unter Umständen in
Kürze bei Ihnen vorsprechen. Für eventuelle Rückfragen hierzu steht die
Stadt Zülpich gerne unter Tel. 02252-52255 und 02252- 52232 (Herr Klei-
nert/ Herr Kremer) zur Verfügung.



Amtsblatt für die Stadt

ZÜLPICH10



Amtsblatt für die Stadt

ZÜLPICH 11

Stadt Zülpich Zülpich, 09.06.2015 
Der Bürgermeister

BEKANNTMACHUNG
Die 6. Sitzung des Rates findet auf Einladung des Bürgermeisters

Albert Bergmann am Donnerstag, 25.06.2015, 18:00 Uhr, 
in der Bürgerbegegnungsstätte "Martinskirche" statt.

TAGESORDNUNG:
A.) Öffentlicher Sitzungsteil
1. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der Beschlussfähigkeit
2. Anerkennung der Tagesordnung im öffentlichen Sitzungsteil
3. Bestellung eines neuen Schriftführers für die Dauer der Wahlperiode
4. Einwohnerfragestunde
5. Beschlusskontrolle im öffentlichen Sitzungsteil
6. Feststellung des Jahresabschlusses der Stadt Zülpich für das Haushaltsjahr

2012 und Entlastung des Bürgermeisters
7. Erlass einer 3. Änderungssatzung zur "Satzung über die Festsetzung der

Realsteuerhebesätze der Stadt Zülpich vom 31.05.2005"
8. Probeweise Verlegung des Zülpicher Wochenmarktes vom Marktplatz auf

den Parkplatz an der evangelischen Kirche
- Antrag der Zülpicher Marktbeschicker an den Bürgermeister der Stadt

Zülpich vom 21.05.2015
9. Stolpersteine in der Stadt Zülpich;

- Antrag des Zülpicher Geschichtsvereins e.V. vom 18.05.2015
10. Abbindung der Blayer Straße ("Schulcampus")
11. Neubesetzung des Gremiums „Stadtentwicklungsgesellschaft“;

- Antrag der FDP-Fraktion vom 13.05.2015
12. Anfragen nach § 17 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Rates der Stadt

Zülpich und seiner Ausschüsse zum öffentlichen Sitzungsteil
13. Mitteilungen der Verwaltung zum öffentlichen Sitzungsteil
13.1 Beteiligungsbericht der Stadt Zülpich gemäß § 117 Abs. 1 und 2 GO NRW

für das Haushaltsjahr 2013
B.) Nichtöffentlicher Sitzungsteil
14. Anerkennung der Tagesordnung im nichtöffentlichen Sitzungsteil
15. Beschlusskontrolle im nichtöffentlichen Sitzungsteil
16. Verkauf einer im Gewerbegebiet/Industriegebiet "An der Römerallee" 

gelegenen städtischen Gewerbefläche
17. Nutzungsvertrag zwischen LAGA 2014 GmbH und Stadt Zülpich zur Überlas-

sung der Grundstücke im Seepark
18. Konzessionierungsverfahren im Bereich der Gasversorgung;

- Vorbereitung eines weiteren Verfahrensschrittes
19. Anfragen nach § 17 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Rates der Stadt

Zülpich und seiner Ausschüsse zum nichtöffentlichen Sitzungsteil
20. Mitteilungen der Verwaltung zum nichtöffentlichen Sitzungsteil
20.1 Mögliche Übernahme eines Teils der Grundschule Füssenich durch das

Berufskolleg St.-Nikolaus-Stift Füssenich
20.2 Leitung der Freiwilligen Feuerwehr Stadt Zülpich

DIAMANTENE HOCHZEIT DER 
EHELEUTE KARL UND ANNA 

BLUDAU IN ZÜLPICH
Am Sonntag, den 31. Mai 2015, feierten die Eheleute Karl und Anna Bludau,
wohnhaft in Zülpich, Blayer Straße 42, das Fest der Diamantenen Hochzeit.
Zur Diamantenen Hochzeit gratuliert die Stadt Zülpich nachträglich mit den herz-
lichsten Glück- und Segenswünschen.

Die Stadt Zülpich gratuliert 
Alters-/Ehejubiläen

Die Stadt Zülpich gratuliert 
herzlich zum Geburtstag

1.6. bis 30.6.2015

(Änderungen und Erweiterungen der Beratungspunkte bleiben vorbehalten)
Die Einladung zur Sitzung und die endgültige Tagesordnung können Sie zehn
Tage vor dem Sitzungstermin im Aushangkasten der Stadt Zülpich, Rathaus,
Haupteingang, Markt 21, 53909 Zülpich, einsehen oder finden Sie im Internet
unter www.zuelpich.de, ebenso diese Bekanntmachung.
Bitte wählen Sie auf der Startseite die Rubrik <Amtliche Bekanntmachungen>.
Details finden Sie dann im Ratsinformationssystem unter der Rubrik
<Rathaus und Politik – Sitzungsdienst>.
Sofern Sie als Zuhörer am öffentlichen Sitzungsteil teilnehmen möchten, sind Sie
hierzu recht herzlich eingeladen.
Albert Bergmann
Bürgermeister
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Bücherei

Interessierte Schüler, schöne Bücher 
und eine  super coole Lehrerin

4-L-Projekt in Zülpich erfolgreich umgesetzt
Die Klasse 3b der Chlodwigschule Zülpich war Ende Mai zu Gast in der Stadtbü-
cherei. Hier fand die Übergabe der vom Rotary-Club Euskirchen- Burgfey
gesponserten Klassenlektüre „Die Zugmaus“ von Uwe Timm statt.
Frau Keller, Klassenlehrerin der 3b hatte darum gebeten, den Kindern zunächst
eine  kurze Einführung  in die Nutzung der Stadtbücherei sowie  deren  Medien-
pool zu  geben. Interessiert hörten die 27 Mädchen und Jungen zu, als die Leite-
rin der Stadtbücherei, Frau Doktor Walgenbach, ihren jungen Besuchern einige
altersentsprechende Bücher vorstellte, den Unterschied zwischen Sachbuch und
Belletristik erklärte und  auf die jeweiligen Standorte der einzelnen Mediengrup-
pen hinwies.
Danach konnten die Kinder die Bücherei „erobern“ und sich selbstständig auf
die Suche nach ihren Lieblingsbüchern machen, um darin zu schmökern. Und so
füllte sich sehr schnell der Boden der Kinderecke  mit Harry Potter, Gregs Tage-
buch, Was-ist-Was-Büchern  oder Sternenschweif-Bänden. Kurz vor der eigent-
lichen Buchübergabe überraschte die Bibliothekarin dann  mit einem kleinen
Wissensquiz, das in Anlehnung an den Buchinhalt von „Die Zugmaus“ mit Reisen
in Europa zu tun hat. Für die interessierten Kinder der 3b  eine einfache Übung
mit schneller Lösung. 

Nachdem die Schülerinnen und Schüler, und natürlich auch Frau Keller ihre
Schullektüre erhalten hatten, wurde zum Abschluss der Veranstaltung noch ein
Foto „geschossen“.
Mit den stolzen Buchbesitzern im Hintergrund und ihrer super coolen Klassen-
lehrerin ganz vorne.  
Insgesamt haben am 4-L-Projekt in diesem Jahr acht Klassen aus fünf Schulen
teilgenommen, und das Team der Bücherei konnte 163 gesponserte Bücher im
Rahmen einer Büchereiveranstaltung an die teilnehmenden Zülpicher Dritt -
klässler verteilen. Daher geht auch in 2015 wieder ein ganz dickes Dankeschön
an den Sponsor der Klassenlektüre, den Rotary-Club, Distrikt 1810.

Nicht neu, aber 
bewährt am 

Franken-Gymna-
sium Zülpich

ist unser Angebot der Cambridge-
Vorbereitungskurse und der
damit verbundenen Cambridge-
Prüfungen FCE und CAE, die wir auch in diesem Jahr erfolgreich durchführen
konnten.

14 Schülerinnen und Schüler der Oberstufe drückten wöchentlich einmal zusätz-
lich die Schulbank, um sich auf die Sprachprüfungen der Universität Cambridge
vorzubereiten, und alle haben es geschafft!
Die Cambridge-Zertifikate sind weltweit bei Firmen als internationale Sprachdi-
plome anerkannt; die Fortgeschrittenenkurse berechtigen zum Studium an den
meisten britischen und internationalen Universitäten. Die Kandidaten müssen
ihre sprachlichen Fähigkeiten in den Bereichen Hör- und Leseverstehen, Gram-
matik und Lexik sowie Textproduktion und Sprechen beweisen. Das Franken-
Gymnasium arbeitet bei der Vorbereitung und Durchführung eng mit dem Engli-
schen Institut in Köln zusammen, das diesen Service im Auftrag des
Schulministeriums anbietet. 
Cambridge-Prüfungen sollen seit 100 Jahren überall in der Welt für gleiche Stan-
dards sorgen und unsere Cambridge-Absolventen gehören nun zu den mehr als
400 Millionen Menschen, die jährlich Cambridge-Prüfungen auf verschiedenen
Niveaus absolvieren.
Herzlichen Glückwunsch!

Schulen

Mit dem Theaterstück Freitag, der 13.  
nahm der Literaturkurs der Jahrgangsstufe Q1 

die Zuschauer mit auf eine turbulente Flugreise.
Auch in diesem Jahr war die Aufführung des Literaturkurses der Jahrgangstufe
Q1 des Franken-Gymnasiums Zülpich ein voller Erfolg. Dieses Mal wurde unter
Leitung von Frau Obermeier das Stück "Freitag, der 13." aufgeführt, welches von
einem simulierten Flugzeugabsturz handelt, der sich jedoch als Reality-Show
entpuppt. Das liebevoll gestaltete Bühnenbild versetzte das zahlreich erschienene
Publikum im Forum Zülpich in ein Dschungelszenario anderer Art.
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Stephanusschule ist Preisträger im 
Wettbewerb „Starke Schule“

Der bundesweite Wettbewerb „Starke Schule“ prämiert die herausragende Arbeit
die diese Schulen bei der Vorbereitung ihrer Schüler und Schülerinnen auf die
Berufswelt leisten. Bewerben konnten sich alle allgemein bildenden Schulen in
Deutschland, die zur Ausbildungsreife führen. Dieser Wettbewerb wird alle zwei
Jahre von der gemeinnützigen Hertie Stiftung gemeinsam mit der Bundesagentur
für Arbeit, der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände und der
Deutsche Bank Stiftung durchgeführt. Aus den rund 650 Einsendungen hat die
Jury mit Experten aus Bildung, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft auf Basis der
schriftlichen Bewerbungen und über 60 Schulbesuchen die Landessieger
ermittelt. Schulministerin Sylvia Löhrmann überreichte den Lehrkräften, Schüle-
rinnen und Schülern in Düsseldorf ihre Preise. Ein großartiger Erfolg für die
Stephanusschule.

Zwar konnte die Stephanusschule keinen Geldpreis erringen, wurde aber, da sie mit
zu den Siegerschulen gehört, (Platz 7 in NRW) in das Netzwerk „Starke Schulen“
aufgenommen.  Die Schulen profitieren von der Aufnahme in das länderübergrei-
fende Netzwerk, denn vier Jahre lang erhalten Lehrkräfte und Schulleitungen Zugang
zu zahlreichen Fortbildungen zur Unterrichts-, Organisations- und Personalentwick-
lung. Das Netzwerk hat sich so zu einem Forum entwickelt, in dem sich die enga-
giertesten Lehrkräfte Deutschlands austauschen, weiter qualifizieren und über
Bundeslandgrenzen hinweg zusammen an der Schule von morgen arbeiten. 
„Unser Anliegen ist es, gemeinsam mit Kooperationspartnern aus der Wirtschaft,
den öffentlichen Institutionen und der Lehreraus- und Fortbildung an der Weiter-
entwicklung von Schule zu arbeiten. Mit „Starke Schule“ unterstützen wir Schu-
len in der gesamten Bundesrepublik und machen deren erfolgreiche Arbeit
länderübergreifend bekannt. Zugleich profitieren die Lehrkräfte in unserem
Netzwerk und erhalten Impulse zu aktuellen Herausforderungen wie Inklusion,
Schulstrukturreformen und Ganztagsschule“ sagt Dr. Antje Becker Geschäftsfüh-
rerin der Hertie- Stiftung, stellvertretend für die Projektpartner.
Die Schulleiterin der Stephanusschule, Edeltraud Lorenzen, die mit Schülern und
dem stellvertretenden Schulleiter Alexander Breuer den Preis entgegen nahm,
betonte, dass dieser Preis die pädagogische Arbeit der Stephanusschule
besonders unterstützt. 
Ministerin Löhrmann unterstrich die Wichtigkeit dieses Preises mit den Worten 
“Die prämierten Schulen unterstützen Schülerinnen und Schüler in vorbildlicher
Weise bei der Gestaltung ihrer beruflichen Zukunft. Dies trägt dazu bei, dass die
Jugendlichen aktiv und selbstbestimmt am gesellschaftlichen Leben teilhaben
können. Ein reibungsloser Übergang in der Beruf ist auch Ziel des Landespro-
gramms „Kein Abschluss ohne Anschluss““

Bildnachweis: Hertie Stiftung/Gerald Uhlmann

Sport- und Spielefest 
an der KGS Sinzenich 

Das Schulleben von einer seiner schönsten Seite zu erleben, war am vergangenen
Samstag, 30.5.2015, in Sinzenich möglich. Bei bestem Schulfestwetter trafen 
sich Schüler, Eltern, Lehrer und Freunde der KGS Sinzenich zu einem ganz beson-
deren Tag. 

Zunächst ging es zum sportlichen Wettkampf auf den Sportplatz und zur Sprung-
grube: Laufen, Springen und Weitwurf standen an diesem Vormittag auf dem
Unterrichtsprogramm und Schüler der Klassen 1-4 wetteiferten um Punkte und
Urkunden bei den Bundesjugendspielen.
Danach trafen sich Schüler, Helfer und Lehrer auf dem festlich geschmückten
Schulhof, auf dem sie von vielen bunten Spieleständen empfangen wurden.
Ausgestattet mit einem Spielepass konnten alle Kinder ihr Geschick an vielen
unterschiedlichen Stationen erproben. 
So galt es Nägel zu klopfen, eine Erbsenspuckmaschine zu überlisten, Dosen zu
werfen, einen Rollerparcours zu befahren, eine Kuh zu melken, Fallschirmspiele
zu spielen u.v.m. Eine Schminkfee verwandelte Kinder- und Erwachsenengesich-
ter in wundervolle Tier- und Phantasiegemälde. Am Farbenrad wurden farben-
prächtige Erinnerungsbilder für zu Hause hergestellt. Die schon mit Spannung
erwarteten neuen I-Dötzchen konnten einen ersten Blick in die Klassenräume
werfen, bevor sie mit ihren zukünftigen Mitschülern in der Hüpfburg um die
Wette sprangen. Auch viele ehemalige Schüler ließen es nicht nehmen, ihrer alten
Schule und den ehemaligen Mitschülern und Lehrern einen Besuch abzustatten.
Im Musikraum war kurzerhand ein kleiner Trödelmarkt aufgebaut und die Schü-
ler zu Käufern und Verkäufern erklärt worden. So fand manches Spiel und Buch
neue Besitzer.
Frische Salate und leckere Kuchen, eine gut ausgestattete Getränketheke und
heiß begehrte Hot Dogs und Grillwürstchen fanden bei Groß und Klein regen
Anklang und ließen keine Wünsche offen. 
Vielen Dank allen großen und kleinen Helfern, die es uns ermöglichten, gemein-
sam ein so schönes Fest zu feiern. Besonderer Dank gilt dem sehr engagierten
Förderverein der Schule, der mit großem persönlichem Einsatz die Planung und
Durchführung des Schulfestes unterstützte. 

JENS VAN JÜCHEMS
RECHTSANWALT

Tätigkeitsschwerpunkte:
Familienrecht

Zivilrecht
Arbeitsrecht

Schumacher Straße 10-12 Telefon: (0 22 52) 50 04
53909 Zülpich Telefax: (0 22 52) 83 45 55
RavanJuechems@t-online.de www.ravanjuechems.de
(in der Fußgängerzone Nähe Markt)

Den jungen Schauspielern des Kurses gelang es sowohl die spannende Geschichte
als auch die stereotypen Charaktere wunderbar authentisch darstellen. 
Viele gekonnt inszenierte komödiantische Elemente sorgten beim Publikum für
herzhaftes Lachen und einen kurzweiligen, amüsanten Abend.
Der tosende Applaus und die vielen positiven Rückmeldungen belohnten die
jungen Darsteller für die vorangegangene Arbeit. 
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Herausragender sportlicher Erfolg 
der Stephanusschule beim Sportabzeichenwettbewerb. 

Die Schule gewinnt den ersten Platz im Landeswettbewerb nun schon
zum 15ten Mal hintereinander.

Stolz konnte die Leiterin der Stephanusschule Edeltraud Lorenzen den mit
1000,00 € dotierten ersten Preis im Sportabzeichenwettbewerb des Landessport-
bundes NRW aus der Hand von Landessportbund Präsident Walter Schneeloch
entgegennehmen.“ Die intensiven Bemühungen für die Erlangung des Sportab -
zeichens haben sich mal wieder gelohnt. „Die umfangreiche Ausbildung unserer
Schüler mit Hilfe der DLRG Mechernich zu Schwimmhelfern (DLRG Rettungs-

schwimmer) und die Ausbildung zu Sporthelfern tragen sehr stark zu unserem
Erfolg bei“, sagte Frau Lorenzen.
So gibt es in der Stephanusschule kaum einen Schüler über 8 Jahre, der noch
nicht schwimmen kann. Schwimmfähigkeit ist eine Voraussetzung zum Erwerb
des Sportabzeichens, welches fünf verschiedene Disziplinen umfasst. Die meisten
Schüler der Stephanusschule müssen für die Erlangung des Abzeichens sehr 
fleißig trainieren, aber sie sehen auch den angestrebten Erfolg.
„Der immer beliebter werdende Sportabzeichenwettbewerb der Schulen sorgt für
deutlich steigende Zahlen beim Deutschen Sportabzeichen“  freute sich Landes-
sportbund Präsident Walter Schneeloch. Am Wettbewerb haben insgesamt 
788 Schulen teilgenommen, wobei die Stephanusschule wieder einen absoluten
Spitzenwert erreichte. 

Kindergärten
Neues vom Kindergarten Bessenich

Heute gab es viel zu tun im Kindergarten Zauberkiste.
Herr Hentz von der Verkehrs wacht Euskirchen brachte den Kindern neue Fahr-
zeuge. Sofort standen fleißige Helfer Herrn Hentz zur Seite, um die Fahrzeuge
zusammenzumontieren.

Eine Probefahrt durfte da natürlich nicht fehlen. Für Groß und Klein ein gelun-
gener Spass. 

Der Kindergarten Bessenich bedankt sich bei der Verkehrs wacht und beson ders
bei Herrn Hentz für die tolle Unterstützung.
Kindergarten Bessenich „Zauberkiste“

Kleine Freunde im Fußballfieber
Die Kinder des Kindergartens „Kleine Freunde“ in Hoven waren am letzten
Maiwochenende mit Begeisterung beim 1. Zülpicher Kindergarten-Fußballtur-
nier dabei.
Schon in den Wochen vorher zeigten die Mädchen und Jungen viel Einsatz beim
wöchentlich statt findenden Fußballtraining, welches von Frau Zimmermann und
Frau Henn geleitet wurde. 
Mit viel Begeisterung erlernten die Kinder unter professioneller Anleitung den
Ball zu dribbeln, einen Einwurf zu machen, gezielt aufs Tor zu schiessen und
auch den Ball zu halten. Um als Team auftreten zu können wurde gemeinsam
überlegt, welche Regeln einzuhalten sind. 

Von den 70 Kindern des Kindergartens hatten sich insgesamt sage und schreibe
22 Kinder zum Kindergarten-Fußballfest angemeldet.
Aber nicht nur Spieler sondern auch ganz viele Eltern und Kinder sowie alle
Erzieherinnen, die ihre fußballbegeisterten Freunde anfeuern wollten, fanden
sich auf dem Sportplatz ein.
Nachdem alle Teilnehmer nach dem Fußballfest mit Urkunde, T-Shirt und Medaille
ausgezeichnet wurden, erhielten die kleinen Fußballstars von Morgen im Kinder-
garten einen eigenen „Kleine Freunde-Pokal“, den sie stolz nach Hause trugen.
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Internet: www.stadt-zuelpich.de
Für den übrigen Inhalt und für den Anzeigenteil verantwortlich:
Porschen & Bergsch Mediendienstleistungen, 52399 Merzenich,
Am Roßpfad 8, Telefon (0 24 21) 7 39 12, Telefax (0 24 21) 7 30 11,
www.porschen-bergsch.de. E-Mail: info@porschen-bergsch.de
Das Amtsblatt erscheint monatlich und wird kostenlos an die Haushalte
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In unserem Hause gestaltete Anzeigen unterliegen dem Urheberrecht.
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Sommerfest im Kindergarten
Springmäuse

Am Samstag, den 30. Mai 2015, fand im Kindergarten „Springmäuse“ in Sinze-
nich das diesjährige Sommerfest  statt. Als alle Familien eingetroffen waren,
begrüßten die Kinder und die Erzieherinnen alle Eltern, Großeltern und neuen
Kindergartenkinder (die uns ab Sommer besuchen werden) mit dem Lied „Wo
sind wir hier…“.Nach diesem musikalischen Auftakt forderten die Kinder alle
Gäste zum gemeinsamen Tanz „ Hey jetzt geht es richtig los“ auf. 

Im Anschluss gab es viele Köstlichkeiten vom Buffet, welches die Eltern vorbereitet
hatten. Voller Spannung warteten die Kinder auf den angekündigten Überraschungs-
gast. Pünktlich um 13.30 Uhr kam dann die lustige Clownerike, die mit ihren
Späßen alle kleinen und großen Gäste zum Lachen brachte. Danach stärkten sich
alle noch einmal bei Kaffee und Kuchen bevor das tolle Sommerfest zu Ende war.
Wir möchten uns auf diesem Weg noch einmal recht herzlich für die zahlreiche
Mithilfe und Unterstützung der Eltern bedanken.  
Die Kinder und das Team vom Städt. Kindergarten „ Springmäuse“ in Sinzenich.
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Neues aus dem Sajus

An alle Vereine, Organisationen und 
Verbände im Stadtgebiet Zülpich: 

Seien Sie dabei beim „Fest der Möglichkeiten“
Das Jugendzentrum „Sajus“ der Stadt Zülpich veranstaltet in Zusammenarbeit mit
der Hauptschule Zülpich, der Kreispolizeibehörde Euskirchen, der Abteilung
Jugend und Familie des Kreises Euskirchen sowie der Fachstelle für Suchtvor-
beugung der Caritas Euskirchen ein „Fest der Möglichkeiten“. Stattfinden soll
diese Aktion am Samstag, den 26.09.2015, in der Zeit von 11:00 Uhr bis 16:00
Uhr im Umkreis des Schulzentrums in Zülpich.  

Ziel ist es, Kindern, Jugendlichen und deren Eltern aufzuzeigen, welche Möglich-
keiten der Freizeitgestaltung es im Stadtgebiet gibt. Dazu soll es u. a. diverse
Mitmach-Aktionen geben, an denen Kinder und Jugendliche selber aktiv sind,
sowie Info-Stände, Musik, Essen und Getränke. 

Zum einen würden wir die Vereine, Organisationen und Verbände im Stadtgebiet
darum bitten, ihre jugendlichen Mitglieder über dieses Fest zu informieren, um
somit möglichst viele Kinder und Jugendliche zu erreichen. 

Zum anderen möchten wir aber auch interessierten Vereinen, Organisationen
und Verbänden gerne die Möglichkeit geben, sich an diesem „Fest der Möglich-
keiten“ zu beteiligen und zu präsentieren und dadurch ggf. neue Mitglieder zu
werben. Denkbar wäre z. B. 

• die Präsentation des Vereins/der Organisation/des Verbandes durch einen
Info-Stand 

• die Durchführung eigener Aktionen wie z. B. sportlicher oder kreativer Akti-
vitäten

Da die Aktion für die Kinder und Jugendlichen kostenfrei angeboten werden soll,
würde die Teilnahme auf ehrenamtlicher Basis erfolgen. 
Um Planungssicherheit zu gewährleisten bitten wir interessierte Vereine, Organi-
sationen und Verbände, sich bis zum 17. Juli 2015, im Jugendzentrum Sajus,
Blayerstraße 29, 02252/309174, jugendzentrum_sajus@web.de zu melden und
einen Rückmeldebogen auszufüllen. Dieser ist auch erhältlich im Jugendzentrum
Sajus oder unter www.zuelpich.de. 
Wir würden uns über Ihre Teilnahme freuen!!!
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Leben und Sterben im mittelalterlichen und frühneuzeitlichen 
Zülpich aus Sicht der neuen archäologischen Befunde

Vortrag von Dr. Andreas Vieten
Römerthermen Zülpich – Museum der Badekultur, Andreas-Broicher-Platz 1,

53909 Zülpich 
Am Donnerstag, 25.06.2015 um 19 Uhr
Vortrag im Rahmen der Sonderausstellung
„Leben in Zülpich – Funde aus 7000 Jahren“.
Im Vortrag werden die mittelalterlichen und
frühneuzeitlichen Befunde im Bereich des
Mühlenberges, des Marktes, der Stadtmauer,
der Kinat und neben der Gasthauskapelle
näher beleuchtet. Mittelalterliche Befunde aus
den Grabungen in der ehemaligen Zisterzien-
serinnenkirche in Zülpich-Bürvenich werden
ebenfalls vorgestellt.
Kosten: 5 € ermäßigt 3 €. Anmeldung erwünscht
bis 22.06.2015 unter Tel.: 02252 83806-0 oder
an info@roemerthermen-zuelpich.de

Amtsblatt für die Stadt

ZÜLPICH18

Fest der Möglichkeiten am 26.09.2015
Bei Interesse bitte bis zum 17.07.2015 ausgefüllt im Jugendzentrum „Sajus“ abgeben oder an die Adresse 

„Stadt Zülpich, Frau Jost, Markt 21, 53909 Zülpich“ zusenden

----------------✄--------------------------✄------------------------------✄------------------------✄-------------------------✄-------------------------✄-------------------------✄-------------------------
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Wasser selbst filtern – Workshop für Kinder
In den Römerthermen Zülpich – Museum der Badekultur

Andreas-Broicher-Platz 1, 53909 Zülpich
Sonntag, 21.06.2015, 13-16 Uhr

Foto: © LVR-ZMB
Habt ihr euch schon immer gefragt wieso
das Wasser in einigen Brunnen so sauber
ist, dass man es trinken kann? In diesem
Workshop erfahrt ihr wie aus Lehm-Wasser
ganz klares Wasser wird und probiert dies
natürlich auch selbst aus.
Kosten: 9 € zzgl. Materialkosten. Anmel-

dung erforderlich bis zum 18.06.2015 unter 0225283806102 oder an
info@roemerthermen-zuelpich.de.
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Leben in Zülpich – Funde aus 7000 Jahren 
Thementag mit Führung und Workshop für Kinder
In den Römerthermen Zülpich – Museum der Badekultur

Andreas-Broicher-Platz 1, 53909 Zülpich
Sonntag, 05.07.2015, 12.15, 13.30 und 15 Uhr

Foto: © Jürgen Vogel/LVR-LandesMuseum
Bonn
Zülpich ist ein geschichtsträchtiger Ort, der
schon seit langer Zeit ein beliebtes Wohngebiet
ist.
Während an der Oberfläche der selbsternann-
ten Römerstadt vier mittelalterliche Stadttore,
die Kurkölnische Landesburg, die Gasthauska-
pelle, der Rathausturm sowie die römische
Thermenanlage im Museum der Badekultur
von einer knapp 2000 Jahre alten Stadt -
geschichte zeugen, eröffnet die Ausstellung
„Leben in Zülpich – Funde aus 7000 Jahren“
ein Zeitfenster, das noch 5000 Jahre tiefer in

die Geschichte blicken lässt. 
12.15 Uhr: Führung durch die Sonderausstellung
13.30 Uhr: Workshop Feuersteinmesser basteln
15 Uhr: Führung durch die Geschichtswerkstatt
Die Führung ist kostenlos, Teilnehmende zahlen lediglich den Eintritt. Die Teil-
nehmerzahl ist begrenzt. Anmeldung für Führung und Workshop ist bis zum
01.07.2015 erwünscht unter info@roemerthermen-zuelpich.de.

In der Seifenküche
Ferienworkshop für Kinder

In den Römerthermen Zülpich – Museum der Badekultur
Andreas-Broicher-Platz 1, 53909 Zülpich

Donnerstag, 16.07.2015 von 11 bis
14 Uhr
Die Geschichte der Seife ist schon viele
tausend Jahre alt, in größeren Mengen
wird sie seit dem Mittelalter hergestellt. In
unserer Zeit ist sie aus dem
Badezimmer nicht mehr wegzudenken.
Durch die Zugabe von Farbe, Düften,
Blüten und Kräutern entsteht eine wunder-

bar duftende Seife mit persönlicher
Note. Bitte packt euch auch was für die Mittagspause ein.
Kosten: 9 EUR pro Person zzgl. Materialkosten. 
Anmeldung bitte bis 13.07.2015 unter Tel.: 02252 83806-0 oder an
info@roemerthermen-zuelpich.de.

Druckerei & Agentur & Verlag

Am Roßpfad 8 • 52399 Merzenich
Tel. (0 24 21) 73912 • Fax (0 24 21) 73011

info@porschen-bergsch.de • www.porschen-bergsch.de

Ideen, 
die 

beeindruc
ken!
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Notdienst

N O T R U F N U M M E R N ! ! !

Der ambulante ärztliche Notfalldienst ist unter 116117 (kostenlose
Rufnummer) zu erreichen. In akuten, lebensbedrohlichen Notfällen –
Rettungswagen, Notarzt, Feuerwehr erreichen Sie Hilfe unter der Telefon-Nr.:
112 oder 02251/5036.

Der Notdienst der Zahnärzte kann unter 01805-986700 abgefragt werden.

Die nächstgelegene notdienstbereite Apotheke erfragen Sie unter 
Telefon-Nr. 0800-0022833 (kostenlos) oder vom Handy: 2 2833 (69 ct./min).

Weitere Infos zum Notdienst erhalten Sie unter www.aponet.de

Notdienstplan der Apotheken

Sonntag, 21. Juni 2015 
Chlodwig-Apotheke, Schumacherstr. 10-12, 53909 Zülpich, 02252/3642 
Bären-Apotheke, Kaiser-Wilhelm-Platz 2, 53919 Weilerswist (Lommersum),
02251/74422 Montag, 22. Juni 2015 
Burg-Apotheke, Zülpicher Str. 30, 52385 Nideggen, 02427/902244 
Glück-Auf-Apotheke, Rathergasse 6, 53894 Mechernich, 02443/48080 
Dienstag, 23. Juni 2015 
Apotheke am Bahnhof, Veybachstraße 18, 53879 Euskirchen, 02251/2019
Apotheke am Markt, Graf-Gerhard-Str. 5, 52385 Nideggen, 02427-1261 
Mittwoch, 24. Juni 2015 
Apotheke Kommern, Kölner Str. 26, 53894 Mechernich (Kommern), 02443/5333 
Sonnen-Apotheke, Friedrich-Ebert-Platz 34, 52351 Düren, 02421 13678 
Donnerstag, 25. Juni 2015 
Burg-Apotheke, Kölner Str. 133, 53894 Mechernich (Kommern), 02443/911919
Annaturm-Apotheke, Kirchstr. 11-13, 53879 Euskirchen (Innenstadt), 02251/4311 
Freitag, 26. Juni 2015 
Apotheke Kommern, Kölner Str. 26, 53894 Mechernich (Kommern),
02443/5333 Hubertus-Apotheke, Alleestr. 23, 53879 Euskirchen (Innenstadt),
02251/52717 
Samstag, 27. Juni 2015 
Apotheke am Kreiskrankenhaus, Stiftsweg 17, 53894 Mechernich, 02443/904904 
Farma Plus-Apotheke, Wirteltorplatz 9, 52349 Düren, 02421/407830 
Sonntag, 28. Juni 2015 
Martin-Apotheke, Berliner Str. 46, 53879 Euskirchen (Innenstadt), 02251/3530
Rurtal-Apotheke, Hengebachstr. 37, 52396 Heimbach, 02446/453 
Montag, 29. Juni 2015 
Adler-Apotheke, Münsterstr. 7, 53909 Zülpich, 02252/2348 Millennium-
Apotheke, Roitzheimer Str. 117, 53879 Euskirchen (Innenstadt), 02251-124950 
Dienstag, 30. Juni 2015 
Apotheke am Münstertor, Münsterstr. 33, 53909 Zülpich, 02252-8384590 
Burg-Apotheke, Zülpicher Str. 30, 52385 Nideggen, 02427/902244 

Mittwoch, 1. Juli 2015
Neffeltal-Apotheke, Marktplatz 7, 52388 Nörvenich, 02426/4067
Glück-Auf-Apotheke, Rathergasse 6, 53894 Mechernich, 02443/48080
Donnerstag, 2. Juli 2015
Post-Apotheke, Oststr. 1-5, 53879 Euskirchen, 02251/779660
Kilian-Apotheke, Bonner Str. 17, 50374 Erftstadt (Lechenich), 02235/76920
Freitag, 3. Juli 2015
Adler-Apotheke, Gereonstr. 135, 52391 Vettweiß, 02424/7130
Linden-Apotheke, Zum Markt 1, 53894 Mechernich, 02443/4220
Samstag, 4. Juli 2015
Apotheke Kommern, Kölner Str. 26, 53894 Mechernich (Kommern), 02443/5333
Bären-Apotheke, Kaiser-Wilhelm-Platz 2, 53919 Weilerswist (Lommersum),
02251/74422
Sonntag, 5. Juli 2015
Südstadt-Apotheke, Gottfried-Disse-Str. 48, 53879 Euskirchen, 02251/1293880
Burg-Apotheke, Talstr. 1A, 50374 Erftstadt (Friesheim), 02235/71412
Montag, 6. Juli 2015
Apotheke Kommern, Kölner Str. 26, 53894 Mechernich (Kommern), 02443/5333
Bollwerk-Apotheke, Kälkstr. 22-24, 53879 Euskirchen, 02251/51285
Dienstag, 7. Juli 2015
Burg-Apotheke, Kölner Str. 133, 53894 Mechernich (Kommern), 02443/911919
Anna-Apotheke OHG, Wirtelstr. 2, 52349 Düren, 02421/13008
Mittwoch, 8. Juli 2015
Annaturm-Apotheke, Kirchstr. 11-13, 53879 Euskirchen (Innenstadt), 02251/4311
Apotheke am Kreiskrankenhaus, Stiftsweg 17, 53894 Mechernich, 02443/904904

Donnerstag, 9. Juli 2015
Adler-Apotheke, Münsterstr. 7, 53909 Zülpich, 02252/2348
Glück-Auf-Apotheke, Rathergasse 6, 53894 Mechernich, 02443/48080
Freitag, 10. Juli 2015
Novum-Apotheke, Georgstr. 30, 53879 Euskirchen, 02251/1482839
Lambertus-Apotheke, Merowingerstr. 46, 50374 Erftstadt (Bliesheim),
02235/44454
Samstag, 11. Juli 2015
Apoth. am Winkelpfad, Rüdesheimer Ring 145, 53879 Euskirchen (Innenstadt),
02251/2696
Rotbach-Apotheke, Bonner Str. 54-56, 50374 Erftstadt (Lechenich), 02235/76355
Sonntag, 12. Juli 2015
Land-Apotheke, Luxemburger Str. 27, 50374 Erftstadt (Erp), 02235/956331
Hubertus-Apotheke, Alleestr. 23, 53879 Euskirchen (Innenstadt), 02251/52717
Montag, 13. Juli 2015
Apotheke am Münstertor, Münsterstr. 33, 53909 Zülpich, 02252-8384590
Kilian-Apotheke, Bonner Str. 17, 50374 Erftstadt (Lechenich), 02235/76920
Dienstag, 14. Juli 2015
DocMorris Apotheke, Neustraße 34, 53879 Euskirchen, 02251/52042
Rurtal-Apotheke, Hengebachstr. 37, 52396 Heimbach, 02446/453
Mittwoch, 15. Juli 2015
Millennium-Apotheke, Roitzheimer Str. 117, 53879 Euskirchen (Innenstadt),
02251-124950
Obertor-Apotheke, Oberstr. 9-13, 52349 Düren, 02421/15736
Donnerstag, 16. Juli 2015
Citrus-Apotheke, Gerberstr. 43, 53879 Euskirchen, 02251/79140
Mühlen-Apotheke, Raiffeisenplatz 10, 53881 Euskirchen (Stotzheim), 02251/63443
Freitag, 17. Juli 2015
Apotheke am Bahnhof, Veybachstr. 18, 53879 Euskirchen(Innenstadt), 02251/2019
Kreuz-Apotheke, Hauptstr. 7, 52372 Kreuzau, 02422/94000
Samstag, 18. Juli 2015
Martin-Apotheke, Kölnstr. 55, 53909 Zülpich, 02252/6662
Bollwerk-Apotheke, Kälkstr. 22-24, 53879 Euskirchen, 02251/51285
Sonntag, 19. Juli 2015 
Post-Apotheke, Oststr. 1-5, 53879 Euskirchen, 02251/779660
Burg-Apotheke, Zülpicher Str. 30, 52385 Nideggen, 02427/902244

Kurzfristige Änderungen des Notdienstes sind möglich! Erfragen Sie den aktuellen Apothekennot-
dienst: Tel.-Nr. 0800 - 00 22833 (kostenlos) oder vom Handy: 22 8 33. Den aktuellen Notdienst-
planfinden Sie auch unter: www.Martin-Apo.com. Arztrufzentrale für den ärztlichen
Notdienst/Bereitschaftsdienst: 116-117. In akuten, lebens bedrohlichen Fällen = Rettungswagen.
Notarzt, Feuerwehr erreichen Sie Hilfe unter der Tel.-Nr. 112 oder 02251 - 5036. Notdienst der
Zahnärzte: Tel.-Nr. 01805 - 98 67 00 

Kirchliche Nachrichten

Seelsorgebereich Zülpich
Im Seelsorgebereich Zülpich wurde eine neue Gottesdienstordnung eingeführt.
Diese berücksichtigt die Größe der Gemeinden, ihre Lage und die zukünftige
Anzahl der Priester. In jedem unserer ehemaligen Seelsorgebereiche findet nun
eine regelmäßige Messe statt. 
Regelmäßige Messen (jede Woche):

Samstag, 17.00 Uhr: Zülpich
Samstag, 18.30 Uhr: Schwerfen
Sonntag, 08.00 Uhr: Hoven
Sonntag, 11.00 Uhr: Wichterich (am 1. Sonntag: Niederelvenich)
Sonntag, 11.00 Uhr: Zülpich
Sonntag, 18.30 Uhr: Füssenich

14-tägig:
Samstag, 17.00 Uhr: Lövenich bzw. Enzen
Samstag, 18.30 Uhr: Bürvenich bzw. Nemmemich
Sonntag,  09.30 Uhr: Embken bzw. Wollersheim
Sonntag, 11.00 Uhr: Sinzenich bzw. Ülpenich

Folgende Gemeinden haben  im 4-Wochen-Rhythmus Messe (solange es einen 
4. Priester gibt). Bei einer Ferienordnung entfallen diese Messen.

1. Samstag, 17.00 Uhr: Oberelvenich 
2. Samstag, 17.00 Uhr: Muldenau
3. Samstag, 17.00 Uhr: Bessenich
4. Samstag, 17.00 Uhr: Juntersdorf
1. Sonntag, 09.30 Uhr: Langendorf
2. Sonntag, 09.30 Uhr: Merzenich
3. Sonntag, 09.30 Uhr: Rövenich
4. Sonntag, 09.30 Uhr: Dürscheven

Die Wochentagmessen sind nicht betroffen!
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Heimbachwallfahrt 2015
Die diesjährige Heimbachwallfahrt zur „Schmerzhaften Mutter Gottes“
ist am: 05.07.2015 wir beginnen um 05.15 Uhr mit dem Pilgersegen

in der Pfarrkirche St. Margareta in Z.-Hoven.
Die Hl. Messe in Heimbach ist um 090.15 Uhr.
Nach der Andacht, zur Begrüßung der Breinig-Pilgergruppe gegen 12.30-13.00
Uhr gehen wir dann nach Hoven zurück.
Es besteht auch die Möglichkeit mit dem Planwagen der Fam. Booch mit nach
Heimbach zu fahren, Kosten ;5,00 €.
Melden bitte bei Fam. Booch Tel.: 02252/6595
Abfahrt ab Kirche Hoven 06.50 Uhr.
Alle sind herzlich eingeladen.
Ihre Brudermeister

Ev. Christus-Kirchengemeinde Zülpich
21.06. Gottesdienst im Grünen, 10 Uhr, anschließend Gemeindefest
28.06. Gottesdienst, 10 Uhr
05.07. Gottesdienst mit Abendmahl mit Traubensaft, 10 Uhr
12.07. Gottesdienst mit Taufe, 10 Uhr

Abendgebet mit Liedern aus Taizé, 19.30 Uhr ,Krypta St. Peter
19.07. Gottesdienst, 10 Uhr
Seniorenkreis: montags 14.30-16.30 Uhr
Ev. Öffentl. Bücherei, Frankengraben 41, Tel.: 02252/4099
Di. 14.30-16.30 Uhr und Do. 16-18 Uhr, sonntags nach dem Gottesdienst (ca.
11.00 Uhr)
In den Ferien nur donnerstags und sonntags.
Unser KirchenGarten - In neuer Blüte hat vom 4. bis 29. Juni 2015,
täglich von 14.30 bis 18.30 Uhr für Sie geöffnet
Im Pavillon finden täglich um 18 Uhr  Abendgebete statt, es gibt Tanz, Musik,
Gespräche.
Während der gesamten Zeit findet die  Kunstausstellung von Tobias Kammerer  statt.
Das komplette Programm finden Sie in dem Flyer, welcher in unserer Kirche
ausliegt.

Vereinsmitteilungen

10. Regionalgas-Triathlon Zülpich 
am 09. August 2015

Zur Jubiläumsveranstaltung werden im August wieder über 700 SportlerInnen
aus Deutschland und den Beneluxnachbarn am Wassersportsee erwartet.

Besonders froh ist der Veranstalter, die Multisportsfriends Brühl e. V., dass in
diesem Jahr wieder ein Schnuppertriathlon angeboten werden kann. Die Distan-
zen sind so kurz gehalten, dass sich jeder mit ein wenig Training am Triathlon
versuchen kann. 200 m Schwimmen, 10 km Radfahren und 2,5 km Laufen sind
ohne Zeitdruck zu absolvieren; auf eine Zeitnahme wird bewusst verzichtet.

Nachdem im vergangenem Jahr wegen der LaGa nur eine Distanz durchgeführt
werden konnte, kann man sich in diesem Jahr wieder zwischen „Zülpich Light“
(500 m Schwimmen, 22 km Radfahren, 5 km Laufen) und dem großen „Zülpich
Strong“ (1500 m Schwimmen, 44 km Radfahren und 10 km Laufen) entschei-
den. Bei beiden Wettbewerben sind auch 2er und 3er Staffeln möglich.

Die letzten beiden Veranstaltungen waren bereits vor Meldeschluss ausgebucht.
Infos, Anmeldung und auch Rückblicke auf die bisherigen Veranstaltungen unter:
www.zuelpich-triathlon.de

30 Jahre Taekwondo in Zülpich
Sehr geehrtes Mitglied,
sehr geehrte Eltern,
die Taekwondoabteilung des TuS Chlodwig 1896 Zülpich e. V. blickt in diesem
Jahr auf eine 30 jährige Abteilungsgeschichte zurück.
Wir wollen dies zum Anlass nehmen, um mit allen Abteilungsmitgliedern und
deren Angehörigen, sowie interessierten ehemaligen Mitgliedern der Abteilung,
zu feiern.
Hierzu findet am 15. August 2015 ab 12.30 Uhr ein Grillfest mit Speis und
Trank im Vereinsheim in Zülpich (Blayer Str. 37) statt.
Vor dem Grillfest soll ab 11 Uhr eine ca. 90 minütige Stadtralley stattfinden.
Bei Interesse bitte unter Tel.: 02252-81746 oder E-Mail: kontakt@taekwondo-
zülpich.de melden.
Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme.
Der Abteilungsvorstand
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Die Briefmarken- und Münzfreunde 
Zülpich e. V. 

veranstalten am 28. Juni 2015 im Franken Gymnasium 
in der Zeit von 10:00 bis 16:00 Uhr 

eine Ausstellung mit interessanten Exponaten unter dem Motto
„70 JAHRE FRIEDEN IN DEUTSCHLAND“ und 

„25 JAHRE WIEDER VEREINT“
Hierzu wurde ein Sonderstempel gefertigt der auf diese Daten „1945“ und
„1990“ hinweist. Im Hintergrund ist das Brandenburger Tor in Berlin und ein
Trabbi, das an die Wiedervereinigung erinnern soll, sichtbar.

Am gleichen Tag wird ein Großtausch-
tag durchgeführt, an dem rege
getauscht 
und gefachsimpelt wird.
Das Erlebnis-Team Briefmarke der
Deutschen Post wird ebenfalls vor Ort
sein
und den Sonderstempel abschlagen.

Interessiert können gerne vor hier Grüße versenden. Es werden Ganzsachen und
Erinnerungsbelege ausgegeben, hierzu wurden spezielle Briefumschläge und
Postkarten hergestellt.
Wir freuen uns auf Ihrem Besuch.

Abteilungsleitung 
in jüngere Hände gelegt

Nach 43 Jahren erfolgte die Übergabe an Thomas Köhler
Auf der ordentlichen Jahreshauptversammlung der Handballabteilung des TuS
Chlodwig Zülpich im April 2015 konnte noch kein Nachfolger für den sich nicht
mehr zur Wahl stellenden Franz Drach gefunden werden. Auf einstimmigen
Beschluss der Versammlung wurde die Wahl von der Tagesordnung abgesetzt.
Für den 29. Mai 2015 wurde nun eine außerordentliche Abteilungsversammlung
einberufen mit dem Ziel, eine neue Abteilungsführung zu wählen. Nahezu 50%
der wahlberechtigten Abteilungsmitglieder waren in den Clubraum des Vereins-
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Schützenfest in Nemmenich
Festprogramm vom 26. bis 29. Juni 2015

Freitag 26. Juni 2015
20.00 Uhr Dämmerschoppen (Eintritt frei)
Samstag 27. Juni 20015
19.30 Uhr Abholen des Königs und der Prinzen
20.00 Uhr Großer Königsball im Festzelt am Schützenplatz

Tanzmusik für Jung und Alt , Sängerin Petra & Band  Eintritt 1,- €

Sonntag 28. Juni 2015
9.30 Uhr Hl. Messe

Anschl. Kranzniederlegung am Ehrenmal
10.00 Uhr Frühschoppen mit Siegerehrung des Orden und Pokalschießens
13.00 Uhr Empfang der auswärtigen Vereine und der Ehrengäste
14.00 Uhr Großer Festzug anschl. Preis- und Pfändervogelschießen

Kaffee und Kuchen sowie Kinderbelustigung
Platzkonzert des Musikverein Mechernich

17.30 Uhr Schießen um die Würde der Prinzen
Danach „Wildschwein-Turnier“ der Damen. Schießen können alle Frauen

ab 18 Jahren (es entstehen für die Siegerin keine Verpflichtungen) 
Anmeldung bis zum Beginn des Prinzenschießens
Startgeld 2,- €

Montag 29.Juni 2015
9.30 Uhr gemeinsamer Kirchgang der Schützen

10.00 Uhr Frühstück und Frühschoppen im Festzelt
13.00 Uhr Hauptvogelschießen
14.00 Uhr Kaffee und Kuchen in der Schützenhalle
16.00 Uhr Schießen um die Würde des Königs
19.45 Uhr Abholen des Königs und der Prinzen

Krönung der neuen Majestäten am Haus des Königs
Anschl. Parademarsch auf dem Schützenplatz

20.30 Uhr Krönungsball im Festzelt „Eintritt frei“

heimes gekommen um die Geschicke der
Abteilung in neue Hände zu legen. Franz
Drach begrüßte die erfreulich große
Anzahl der Mitglieder, dankte ihnen für das
Erscheinen. Sein Dank galt auch allen
seinen bisherigen Mitstreitern für die lang-
jährige Unterstützung. Der noch zu
wählenden neuen Führungsriege bot er an,
Ihnen auf Wunsch mit Rat und Tat zur Seite
zu stehen. Dies wurde von den Mitgliedern
positiv aufgenommen. 
Thomas Köhler als Kandidat für den
Abteilungsleiter präsentierte kurz seine
Vorstellung für die Zukunft. Leider

konnte die Präsentation aus technischen Gründen nicht visuell erfolgen. 
Achim Würfel wurde als Wahlleiter von der Versammlung einstimmig gewählt. Die
Wahlen konnten nun zügig erfolgen. Die vorgeschlagenen Kandidaten wurden alle
mit großer Mehrheit gewählt. Der Abteilungsvorstand setzt sich wie folgt zusammen:
Abteilungsleiter Thomas Köhler
stellv. Abteilungsleiter Frank Nepomuck
Kassenwart Franz Drach
Jungenwart Engelbert Düster
Schulhandball Joachim Würfel
Beisitzer Daniel Schüller

Pierre Kluge
Dennis Schüller

Aus den Fraktionen
Für den Abdruck und den Inhalt der vorgelegten Berichte

sind die Fraktionen selbst verantwortlich

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
kurz vor der Sommerpause möchten wir Ihnen wichtige Zülpicher Themen
nennen, mit denen wir uns in den kommenden Monaten besonders beschäftigen
werden. Hierzu zählen: 
• Zukunftsfähige Schulformen,
• Schaffung neuer Wohnflächen,
• Attraktivität des Gartenschauparks,
• LEADER-Region „Zülpicher Börde“; die Kommunen Erftstadt, Nörve-

nich, Vettweiß, Weilerswist und Zülpich haben als „Zülpicher Börde“
den Zuschlag für das EU-Förderprogramm erhalten.

• Bewältigung der humanitären Hilfe für Flüchtlinge,
• Fortschreibung des Nahverkehrsplanes des Kreises Euskirchen -

Zülpich Konzept
Mit diesem Beitrag informieren wir über den „Nahverkehrsplan Kreis
Euskirchen – Zülpich-Konzept“, wobei die Zuständigkeit in erster Linie bei
der Kreisverwaltung Euskirchen liegt. Hierzu gibt es allerdings noch ein formales
Beteiligungsverfahren der Stadt Zülpich.
Bei dem derzeitigen Angebot der Linie 298 (RVE = Regionalverkehr Euregio
Maas-Rhein GmbH mit Sitz in Aachen) Euskirchen - Düren ist der Km-Anteil
des Kreises Euskirchen (incl. Stadt Euskirchen) größer als der Streckenanteil
des Kreises Düren. Die Linie ist eine regionale Erschließungslinie und hat
eine große Bedeutung im Schülerverkehr.
Bei der Linie SB (SB = Schnellbus) 98 (RVE) Euskirchen - Düren ist der 
Km-Anteil des Kreises Euskirchen (incl. Stadt Euskirchen) ebenfalls größer als
der des Kreises Düren; sie ist eine Schnellbuslinie mit eher nachrangiger
Bedeutung im Schülerverkehr.
Zum „Zülpich-Konzept“: Die Fahrlage der SB 98 soll um 30 min verschoben
werden, so dass für Zülpich zusammen mit der Linie 298 ein annähernder 30
min-Takt besteht. Die Linie 298 soll „straffer“ geführt werden und die SB 98 soll
eine weitere Erschließung übernehmen, dabei aber den Charakter einer Schnell-
buslinie auf dem Gebiet des Kreises Euskirchen nicht aufgeben.
Allerdings bestehen für das Zülpich-Konzept folgende Problemstellungen: Der
Linienwegs SB 98 über Nemmenich und die Nutzung eines Wirtschaftsweges wird
in frage gestellt. Weiterhin sind Angebotsveränderung geplant, u. a. auch für Enzen.
Die Fahrpläne der Linien SB 98 und 298 sollten für den Fall der Realisie-
rung eines täglichen Schienen-Personen-Nahverkehr-Betriebes auf der
Bördebahn dann entsprechend angepasst werden.
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Schulreform in Zülpich, 
wie geht das? 

Für den Bürgermeister und alle
Mitglieder des Schulausschusses,
außer Grünen und FDP, ist momentan
keine Zeit für eine Schuldiskussion in
Zülpich. 

Wenn wir jedoch ein gutes Konzept für die weiterführenden Schulen unserer
Stadt wünschen, muss diese Diskussion geführt werden - und der Bedarf an
Information und Diskussion besteht, wie sich bei unserer gut besuchten Diskus-
sionsveranstaltung am 8.6. gezeigt hat. 
Eine Elternbefragung im zweiten und dritten Schuljahr der Grundschulen mag
zeigen, welche Schulformen die Eltern theoretisch wünschen, aber die spezifi-
schen Umstände vor Ort, Schulen im Umkreis, Schülerzahlen, Einzugsgebiete,
werden hier nicht berücksichtigt. Für eine konkrete Entscheidung sind uns aber
diese Rahmenbedingungen wichtig. 
Natürlich sieht das anders aus, wenn ausschließlich aufgrund des Ergebnisses dieser
Umfrage die Mehrheit der Ratsmitglieder ihre Wahl für die neue Schulform treffen.
Liebe KollegInnen, wenn Sie die Verantwortung für diese Entscheidung auf die Eltern
abschieben möchten, dann wählen Sie doch die dafür geeignete Form des Ratsbür-
gerentscheids und geben Ihre Verantwortung offen an alle Bürger weiter! 
Wir sehen auf der einen Seite die Situation der Hauptschule, die mit immer weniger
Anmeldungen kämpfen muss. Obwohl sie sehr gute pädagogische Arbeit leistet und
gute Ergebnisse erzielt, ist die Akzeptanz der Schulform bei den Eltern gering. Als
eine von zwei Hauptschulen im Kreis EU besteht für die Zülpicher Hauptschule
die Gefahr, dass sie Auffangbecken für am Schulsystem gescheiterte SchülerInnen
des Kreises wird und dies die pädagogische Arbeit erschwert. 
Auf der anderen Seite gibt es eine gut angenommene Realschule mit engagierten
LehrerInnen, die viele SchülerInnen aus dem Umkreis anzieht. 
Beschlusslage ist bisher, dass es keine Gesamtschule für alle Schüler geben wird,
sondern eine Lösung parallel zum Gymnasium gefunden werden muss. 
Alternativ zu einer Gesamt- oder Sekundarschule neben dem Gymnasium können
wir uns auch vorstellen, dass die Realschule bestehen bleibt, sich aber generell
für Hauptschüler öffnet, sofern eine geplante Gesetzesänderung im Schulgesetz
NRW greift – natürlich sollten die LehrerInnen der Hauptschule intensiv an der
Konzeption beteiligt werden. 
Uns bleiben noch viele Fragen offen und wir fragen weiter. Ein herzlicher Dank
geht an alle Gäste, die am 8.6. mit uns das offene Gespräch gewagt haben. 
Grüne Grüße, Angela Kalnins & Ester Reinfeld, gruene-zuelpich@gmx.de 

Fraktion im Rat der Stadt Zülpich

JA-Fraktion
Spieglein, Spieglein, an der Hauptstraße 

Nicht selten können wir an dieser Stelle kleine Erfolge unserer Fraktion feiern, die
sich erst nach einer langen Wartezeit einstellen. So auch im folgenden Beispiel:
Bereits im Sommer 2009 haben wir einen Verkehrsspiegel für die Wichteri-
cher Straße in Niederelvenich, Einfahrt Wilhelm-Falkenberg-Straße, beantragt.
Es handelt sich um eine äußerst unübersichtliche und gefährliche Kreuzung am
Ortsausgang in Richtung Zülpich, die häufig auch von Eltern des örtlichen
Kindergartens genutzt wird.
Damals konnten wir uns mit dieser Forderung nicht durchsetzen, da bei einer
Ortsbegehung „kein Bedarf für einen Verkehrsspiegel“ gesehen wurde. Fast
sechs Jahre später überrascht uns nun jedoch dieses Straßenbild:

Auch in diesem Fall hat sich der lange Atem ausgezahlt und wir sind froh, dass
diese Gefahrenstelle nun endlich entschärft werden konnte. 
Besuchen Sie auch unsere Homepage auf www.jungealternative.de 
Ihr Timm Fischer, Fraktionsvorsitzender JA

Wir wünschen uns daher eine schnelle Aktivierung der Bördebahn. Der
interfraktionelle Arbeitskreis ÖPNV auf Kreisebene strebt an, die
Nahverkehrsplanung im Wesentlichen im Laufe des Jahres 2016 abzu-
schließen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre CDU-Fraktion




